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Gesamtabschluss 2010 und Entlastung des Bürgermeisters 

 

Sachverhalt: 

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde Niederkrüchten zum Schluss eines jeden 

Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss aufzustellen. Der Gesamtabschluss muss unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 

Finanzgesamtlage der Gemeinde Niederkrüchten einschließlich ihres verselbstständigten 

Aufgabenbereiches vermitteln.  

 

Mit dem Gesamtabschluss 2010 liegt nunmehr der erste Gesamtabschluss nach dem 

System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vor. Der Rechnungsprüfungsaus-

schuss bedient sich bei seiner Prüfung regelmäßig der örtlichen Rechnungsprüfung. Die Prü-

fung wurde vollständig vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen vorgenommen. Im 

Bericht 26/2011 hat das Rechnungsprüfungsamt einen uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk zum Gesamtabschluss 2010 erteilt. Dieser Bericht ist als Anlage beigefügt. 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat nach § 116 Abs. 6 i.V. m. § 101 Abs. 3 GO NRW das 

Ergebnis der Prüfung in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. Dieser ist von dem 



Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen. Es obliegt dem Rat, den 

geprüften Gesamtabschluss zu bestätigen. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird hierüber in 

seiner Sitzung am 10.03.2016 beraten. 

 

  

 

Beschlussvorschlag: 

a) Der Rat bestätigt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem un-

eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Gesamtabschluss 2010 einschließ-

lich des beigefügten Gesamtlageberichts (§ 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 GO NRW). 

b) Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gemäß § 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 1 

GO NRW die Entlastung für den Gesamtabschluss des Haushaltsjahres 2010. 

  

Anlagen: 

AUSSCHUSS - ANLAGE BESTÄTIGUNGSVERMERK.docx   
Bericht 2011-26 Gesamtabschluss 2010 Niederkrüchten.pdf    
 

  

 

gez. Wassong 




